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1. Allgemeines

Die 



 (nachfolgend „Schule”) und die Johanniter-Jugend (JJ) in der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. (JUH), Orts-/Kreis-/Regionalverband 





 sind bestrebt, gemeinsam einen Schulsanitätsdienst in der Schule zu installieren und auf Dauer zu unterhalten. 

Beim Schulsanitätsdienst übernehmen ausgebildete Schüler*innen für die Dauer des täglichen Schulbetriebes die Betreuung der Schule in Fragen der Ersten Hilfe und stellen sich für Hilfeleistungen zur Verfügung.

2. Aufgaben

Der Schulsanitätsdienst übernimmt im Einzelnen folgende Aufgaben:

· Hilfeleistungen in Notfall- und Unfallsituationen im Rahmen des Maßnahmenumgangs der Ersten Hilfe wie z. B. Einleitung der lebensrettenden Sofortmaßnahmen, Grundversorgung, Lagerung des Verletzten, Abgabe des Notrufs u.a.m.

· Hilfeleistungen bei kleineren Verletzungen wie z. B. Abgabe von Wundschnellverbänden, Versorgung von Prellungen u.a.m.

· Verwaltung des Sanitätsmaterials der Schule*

· Verleih von Sanitätstaschen/-material an Lehrkräfte für Klassenfahrten o.ä.*

· Kontrolle und Mitwirkung bei der Wartung der Rettungsgeräte der Schule*

Alle Hilfeleistungen werden unter Angabe des Tagesdatums, der Uhrzeit, des Namens der zu versorgenden Person und der Verdachtsdiagnose dokumentiert.

3. Zusammensetzung/Organisation

Der Schulsanitätsdienst setzt sich zusammen aus Schüler*innen der Schule. Die Schulsanitäter*innen sollten optimalerweise Mitglieder der JJ sein, müssen es aber nicht. Daneben benennt die Schule eine*n Ansprechpartner*in auf Seiten der Lehrerschaft, der zusammen mit den Schulsanitäter*innen dafür Sorge trägt, dass die Bedingungen dieser Vereinbarung eingehalten werden (Kontaktlehrer*innen). Die Schulsanitäter*innen organisieren ihre Einsatz- und Bereitschaftszeiten in regelmäßigen Abständen und in Absprache mit den Kontaktlehrer*innen.

4. Materielle Ausstattung

Die Schule stellt dem Schulsanitätsdienst einen abschließbaren Raum zur Verfügung, der nur für Zwecke des Schulsanitätsdienstes zu verwenden ist. Der Sanitätsraum ist mindestens mit einer Krankenliege, einem Schreibtisch, Stühlen und einem Schrank für das Sanitätsmaterial auszustatten. Ferner müssen ein Wasseranschluss sowie ein Fenster vorhanden sein. Der Raum ist von den Schulsanitäter*innen der Schule* in einwandfreiem hygienischem Zustand zu halten. Die Schule trägt ferner Sorge für eine ausreichende Ausstattung des Schulsanitätsdienstes mit Verband - und ähnlichem Verbrauchsmaterial sowie mindestens zwei Krankentragen.

Ausrüstungsgegenstände, die von der JJ/JUH dem Schulsanitätsdienst leihweise unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden, verbleiben im Eigentum der JJ/JUH. Die JJ/JUH ist jederzeit berechtigt, diese Ausrüstungsgegenstände zurück zu verlangen.

Es handelt sich z. Zt. hierbei um folgende Gegenstände:
*Nichtzutreffendes bitte streichen
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Die Ausrüstungsgegenstände sind gesichert gegen Diebstahl und Beschädigung in der Schule zu verwahren.

Zugang zum Sanitätsraum haben der*die Hausmeister*in der Schule, die Schulsanitäter*innen sowie die Kontaktlehrer*innen. Über ausgehändigte Schlüssel wird von der Schulleitung ein Verzeichnis geführt. Die Schulsanitäter*innen verpflichten sich, mit den anvertrauten Schlüsseln sorgsam umzugehen und jeden Verlust unverzüglich der Schule zu melden.

5. Ausbildung der Schulsanitäter*innen

Die Aus- und Fortbildung der Schulsanitäter*innen erfolgt gemäß dem Ausbildungsleitfaden Schulsanitätsdienst der Johanniter-Jugend.

Die Schulsanitäter*innen können bereits mit Abschluss eines Erste-Hilfe-Kurses eingesetzt werden. Die Schulsanitäter*innen müssen sich einmal jährlich gemäß dem Ausbildungsleitfaden fortbilden.

Die JJ/JUH bietet darauf aufbauend regelmäßige Aus- und Weiterbildungsveranstaltungen für die Schulsanitäter*innen an.

Eine feststehende Verpflichtung der JJ zum Angebot von Aus- und Weiterbildungsveranstaltungen wird hierdurch jedoch nicht begründet.
6. Kosten

Die Kosten werden gemäß dem vereinbarten Leistungsumfang zwischen der Schulleitung und der JJ/JUH geregelt. Bestandteil dieses Vertrages kann ein Anlageblatt „Kostenregelung“ sein.

7. Aufsichtspflicht

Die Aufsichtspflicht für die im Schulsanitätsdienst eingesetzten Schüler*innen sowie für die möglichen verletzten Schüler*innen verbleibt bei den Lehrkräften der Schule.

Die Schule trägt durch den*die von ihr benannten Kontaktlehrer*in ferner Sorge für eine reibungslose Organisation und Durchführung des Schulsanitätsdienstes auf der Grundlage der Bestimmungen dieser Vereinbarung.

8. Haftung/Versicherung

Die Mitwirkenden des Schulsanitätsdienstes sind über die Vereins-Haftpflichtversicherung der Johanniter- Unfall-Hilfe e.V. versichert gegen Haftpflichtansprüche Dritter für Sach-, Personen- und Vermögensschäden, sofern sie Mitglieder der JJ/JUH sind. Es gelten die jeweils gültigen Versicherungsbedingungen, die auf Wunsch ausgehändigt werden. Während einer schulischen  Veranstaltungen und auf den Wegen von und zu diesen sind die Schüler*innen durch die gesetzliche Unfallversicherung bei der gesetzlichen Unfallkasse gegen alle Personen- und Sachschäden versichert.

9. Dauer des Vertrages und Kündigung

Die vorliegende Vereinbarung läuft auf unbestimmte Zeit. Sie kann von jedem Vertragspartner mit einer Frist von sechs Wochen zum Quartalsende gekündigt werden.

Ort, 









 den 



         
für die 












         
Johanniter-Jugend in der 









          Schule

die Johanniter-Unfall-Hilfe e. V.
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